
Einwohnergemeinde Balsthal 
Gemeinderat 

Geissgässli 1 
4710 Balsthal 

Telefon 062 386 76 00 
info@balsthal.ch 
www.balsthal.ch

Freddy Kreuchi 
Gemeindepräsident 
Leiter Ressort Präsidiales und Personelles 
Telefon 079 393 68 82 
freddy.kreuchi@balsthal.ch 

Einwohnergemeinde Balsthal 
Kanzlei 
Goldgasse 13, Postfach 
4710 Balsthal 

6. November 2023 

Überarbeitung der Reglemente: Aufhebung Umweltschutzreglement 

Unter Einbezug der Öffentlichkeit

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner 

Ausgangslage 

Zu Beginn der neuen Legislatur wurden durch den Leiter Verwaltung und dessen Mitarbeitende sämtliche 
vorhandenen Reglemente, Verordnungen und Richtlinien zusammengetragen, inventarisiert und auf ihre Gül-
tigkeit hin überprüft. Dabei konnte zum einen festgestellt werden, dass ein Grossteil der kommunalen Rechts-
grundlagen veraltet ist und einen dringenden Revisionsbedarf aufweist. Zum anderen ergab die Überprüfung, 
dass zahlreiche Reglemente, Verordnungen und Richtlinien noch in Kraft sind, welche aus unter-schiedlichen 
Gründen jedoch seit etlichen Jahren nicht mehr zur Anwendung kommen. 

Um eine effiziente und rechtskonforme Arbeit der Einwohnergemeinde weiterhin sicherstellen zu können, hat 
der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 30. März 2023 entschieden, sämtliche Reglemente, Verordnungen 
und Richtlinien in den kommenden Jahren einer Total- oder Teilrevision zu unterziehen oder, wenn diese nicht 
mehr in Gebrauch sind, entsprechend aufzuheben. Beim Entscheid vom 30. März 2023 hat der Gemeinderat 
ebenfalls beschlossen, dass eine Aufhebung des Umweltschutzreglements, welches im neuen Reglementin-
ventar der Einwohnergemeinde aufgeführt ist, geprüft werden soll. 

Erwägungen 

Das heute rechtskräftige Umweltschutzreglement stammt aus dem Jahr 1989 und wird gemäss Rückfrage bei 
aktiven und ehemaligen Mitgliedern der Umweltschutz- und Energiekommission seit etlichen Jahren nicht 
mehr angewendet, da dessen Inhalt keine Gültigkeit mehr hat. Basierend auf den Abklärungen des Antrags-
stellers können nach Prüfung des Reglements folgende Punkte festgehalten werden:   

1. Etliche der im Reglement definierten Grundsätze und Aufgaben werden im Pflichtenheft der Umwelt-
schutz- und Energiekommission vom 24. Oktober 2013 ebenfalls abgebildet und bedürfen keiner weiteren, 
übergeordneten Regelung. Dasselbe gilt für die Punkte betreffend die Organisation der Kommission. 

2. Die in § 6 definierten Aufgaben zur Luftreinhaltung sind heute nicht mehr gültig, da mit Inkrafttreten der 
neuen Luftreinhalteverordnung des Kantons Solothurn (LRV-SO 812.41) die Verantwortung über die Feu-
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erungskontrolle von der Einwohnergemeinde zum Bau- und Justizdepartement (BJD) wechselte. Aus die-
sem Grund wird dem Gemeinderat in einem separaten Antrag ebenfalls die Aufhebung des Reglements 
über die Organisation und Durchführung der Feuerungskontrolle beantragt. 

3. Der Gewässerschutz, welcher in § 7 des Umweltschutzreglements behandelt wird, hat sich heute nach 
den übergeordneten Gesetzgebungen des Bundes (Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer, Ge-
wässerschutzverordnung usw.) und des Kantons (Gesetz über Wasser, Boden und Abfall) zu richten - 
weitere Präzisierungen in einem kommunalen Reglement sind daher nicht notwendig. 

4. Die Themen Abfälle, Abfuhr und Sammelstellen sind Bestandteil des Entsorgungsreglements vom 
14. September 2009. Da die Regelungen im Umweltschutzgesetz teilweise ohnehin im Widerspruch zum 
rechtsgültigen Entsorgungsreglement stehen, sind diese mit dem Inkrafttreten des Entsorgungsregle-
ments ausser Kraft gesetzt worden (vgl. § 20 Entsorgungsreglement).  

5. Sämtliche Massnahmen betreffend den Verkehr (§ 10) sind heute der Infrastrukturkommission angeglie-
dert und nicht mehr Diskussionsgegenstand der Umweltschutz- und Energiekommission. Des Weiteren 
ist auf Stufe des Naturparks Thal ein «Ausschuss Mobilität» vorhanden, welcher sich für die Förderung 
des ÖV einsetzt und jährlich auch entsprechend Stellung zu den Fahrplanänderungen bezieht.  

6. Die in § 11 des Umweltschutzreglements behandelten Themen (Naturschutz, Unterhalt von naturnahen 
Grünanlagen usw.) werden heute durch den Naturpark Thal bewirtschaftet, wobei diesbezüglich eine enge 
Zusammenarbeit mit der Einwohnergemeinde besteht. 

7. Der Lärmschutz, welcher in § 12 des Umweltschutzreglements behandelt wird, hat sich heute nach der 
kantonalen Lärmschutzverordnung (BGS 812.61) zu richten. Hierbei prüft der Gemeinderat im Rahmen 
des Nutzungsplanverfahrens oder die Baukommission im Rahmen des Baugesuchsverfahrens die Einhal-
tung der vorhandenen Richtwerte, wobei zu diesem Zweck entsprechende Lärmgutachten in Auftrag ge-
geben werden können. Die vorgängig genannten Behörden sind, sofern die vorgegebenen Richtwerte 
nicht eingehalten werden können, ebenfalls für die Verfügung der notwendigen Massnahmen zuständig. 
Die in § 12 des Umweltschutzreglement definierten Aufgaben fallen somit nicht mehr in den Kompetenz- 
und Tätigkeitsbereich der Umweltschutz- und Energiekommission. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es sich beim Umweltschutzreglement um ein veraltetes 
Dokument handelt, welches nicht mehr in Gebrauch ist. Aus diesem Grund wird dem Gemeinderat empfohlen, 
der Gemeindeversammlung die Aufhebung des Reglements zu beantragen.  

Antrag an Gemeinderat 

1. Der Gemeinderat heisst die Aufhebung des Umweltschutzreglements vom 26. Juni 1989 gut und bean-
tragt bei der Gemeindeversammlung dessen Aufhebung.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 2. November 2023 diesem Antrag zugestimmt. 

Antrag an Gemeindeversammlung 

1. Die Gemeindeversammlung hebt das "Umweltschutzreglement" vom 26. Juni 1989 auf.

Finanzielle Folgen 

einmalig wiederkehrend Total
Sachaufwand CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00
Personalaufwand CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00
Total CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00
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Auftrag: 

Nr Wer Tätigkeit Erledigungstermin
1. Bühler Max Umsetzung der Aufhebung des Reglements 15.12.2023 

Freundliche Grüsse 

[Gültig ohne Unterschrift] 

Freddy Kreuchi 
Gemeindepräsident 

Beilage: 
 Umweltschutzreglement 
















